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§ 1 Aufnahmegebühr (je Abteilung) Erwachsene 400,00 € 
  Jugendliche (bis 25) 200,00 € 

Sofern die Grundausbildung in einer Abteilung des Vereins abgeschlossen ist, 

reduziert sich die Aufnahme in die weitere Abteilung auf 200,- € 

Für ordentliche Mitglieder von Vereinen der LSG-Rheinstetten, die zusätzlich 

in den LSV aufgenommen werden wollen, gilt auch die reduzierte Aufnahmegebühr 

von 200,- € (siehe gesonderte Vereinbarung)  

 
§ 2 Mitgliedsbeiträge pro Jahr    
   

a) aktive erwachsene Mitglieder / Vereinsbeitrag  76,10 € 

BWLV / DAEC incl. Adler   78,48 € 

DAEC Spartenbeitrag Abteilung Segelflug   34,00 €  

DAEC Spartenbeitrag Abteilung Motorflug  33,00 € 

   

b) aktive Mitglieder bis 21 Jahre / Vereinsbeitrag  57,25 € 

BWLV / DAEC incl. Adler  80,98 € 

DAEC Spartenbeitrag Abteilung Segelflug  14,00 €   

DAEC Spartenbeitrag Abteilung Motorflug  12,50 € 

   

c) Badischer Sportbund Nord    

- bis 14 Jahre  1,65 € 

- 14 – 17 Jahre  3,25 € 

- ab 18 Jahren  3,65 € 

   

d) passive Mitglieder  25,00 € 

e) Zweitmitglieder  76,10 € 

f) Hans-Kellner-Gedächtnisfonds  5,00 € 

   

Zeitmitgliedschaft für 12 Monate  400,00 € 

Jugendliche Zeitmitglieder  300,00 € 

in der Gültigkeitszeit gleiche Fluggebühren wie aktive Mitglieder   

   

Die in der Gebührenordnung genannten Verbandsbeiträge DAEC, 
BWLV und Badischer Sportbund, sowie HKF sind exemplarisch. Es 
gelten die jeweils aktuellen Gebühren der Verbände. 

  

 
  

§ 3 Benutzung der Fahrzeuge 
  

(2) private Anhängerbenutzung (inklusive Mehrwertsteuer) pro Tag  5,00 € 

   

§ 4 Monatlicher Flug- und Versicherungsbeitrag  

(alle aktiven Mitglieder der Bereiche Segel-, Motorsegler- oder Motorflug) 

 35,00 € 

   

§ 5 Monatliche Ausbildungspauschale 

(alle Flugschüler) 

 10,00 € 
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Abteilung Segelflug 

§ 6 Baustunden   

(1)   a) Startberechtigung Privatpiloten (zzgl. LSG) 11 Stunden 

  b) Alle Segelflugzeuge/Flugschüler (zzgl. LSG)   44 Stunden 

Verrechnungssatz je nicht geleisteter Pflichtbaustunde bei Erwachsenen  11,00 € /Stunde 

 Verrechnungssatz je nicht geleisteter Pflichtbaustunde bei Jugendlichen  8,00 € /Stunde 

 Verrechnungssatz für zusätzlich geleistete Baustunden  5,00 € /Stunde 

 
§ 7 Fluggebühren 

(1) a) Startgebühr Mitglieder (wie alle in LSG) 3,50 € /Start 

Zuschuss für Jugendliche 0,50 € /Start 

LSG-Gebühren siehe extra Preisliste 

Startgebühr an die LSG 1,00 € /Start 

Damit ist der Windenstart insgesamt 4,50 € /Start 
b) Flugzeitgebühr  pro Minute pro Stunde 

  ASK 21 und LS4  0,20 €       12,00 € 
  Duo Discus und Discus bT  0,30 € 18,00 € 
  Astir  0,15 € 9,00 € 
  KA8  0,10 € 6,00 € 
  Motorlaufzeit Heimkehrhilfe Discus bT  1,18 € 70,80 € 

 

§ 8 Gastflüge 

bei besonderen Aktionen: Startgebühr incl. 20 min            30,00 €  
Flugzeitgebühren werden vom Vorstand festgelegt. Richtwert: pro Minute                           0,30 € 

 

§ 9 Private Mitnahme eines Segelflugzeuges 

(1) Private Mitnahme von Vereinssegelflugzeugen 

 a) Einsitzer  24,00 € /Tag 

 b) ASK 21  36,00 € /Tag 

 c) Duo Discus und Discus bT*  48,00 € /Tag 

Hinweis *: Motornutzung wird gesondert nach § 15 berechnet. 

 
(4) Schnupperkurs im Segelflug (maximal 15 Windenstarts, doppelsitzig) 

a) Erwachsene 85,00 € 

 b) Jugendliche  55,00 € 

 

Abteilung Motorflug 
 

§ 10 Fluggebühren 
Motorlaufzeit je Minute Motorflug/h  

 
 
 
 

Die Abrechnung Super-Dimona erfolgt auf Basis des Motorlaufzeitzählers nach Motorlaufzeit. 

 
                                                                                                                                                                   Flugzeit (Hobbs) je Minute       Motorflug/h  

 

  

   Die Abrechnung Katana erfolgt auf Basis des Hobbs Zählers nach Flugzeit. 

   Class – und NVFR Ratings sind Schulflüge. 

Die Motorfluggebühren basieren auf Mogas-Preisen von max. 2,00 €. 

Höhere Spritkosten trägt der Pilot. 

Überlassung: Geflogenen Zeitgebühr; mindestens zwei Stunden durchschnittlich pro Tag. Sofern diese Zeit 

nicht erreicht wird, werden 90 € pro Tag berechnet. 

 

 

Super Dimona  Schulflug/Motor 1,38 €  82,80 € 
  Übungsflug/Motor 1,35 €    81,00 € 
 Segelflug 0,20 € 12,00 € 

 

 

Katana   Schulflug  2,10 €  126,00 € 
 Übungsflug 2,04 € 122,40 € 
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§ 11 Wartung 

Pflichtbaustunden für Wartungsarbeiten in Rheinstetten (zzgl. LSG) 

Pflichtbaustunden für Wartungsarbeiten Baden-Airpark 

14 Stunden 

22 Stunden 

Verrechnungssatz je nicht geleisteter Pflichtbaustunde bei Erwachsenen 11,00 € /Stunde 

Verrechnungssatz je nicht geleisteter Pflichtbaustunde bei Jugendlichen  8,00 € /Stunde  

Verrechnungssatz für zusätzlich geleistete Baustunden  5,00 € /Stunde 
 

Hinweis: Putzen, um das Gerät sauber für den nächsten zu hinterlassen, sind keine Baustunden. 

 


